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Erwägungen

E. 1
Der Rechtsstreit dreht sich um die Frage, ob Vorinstanz und Verwaltung zu Recht den
Anspruch der Beschwerdeführerin gemäss dem Tarifvertrag für die Hörgeräteabgabe, in
Kraft seit 1. April 1999, auf den für die erforderliche binaurale Hörgeräteversorgung in der
Indikationsstufe 3 tariflich vorgesehenen Höchstbetrag von Fr. 4'922.70 (inkl. MWSt)
beschränkt haben. Damit geht es um die Anwendung eines Tarifes im Einzelfall und nicht
um eine Tarifstreitigkeit im Sinne von Art. 129 Abs. 1 lit. b OG , weshalb auf die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten ist ( BGE 131 V 69 Erw. 1.2, 136 Erw. 2.1,
126 V 345 Erw. 1, 125 V 104 Erw. 3b mit Hinweisen).

E. 2
Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze zum Anspruch auf
Eingliederungsmassnahmen in der Invalidenversicherung im Allgemeinen ( Art. 8 Abs. 1
und 3 IVG ) und über die Abgabe von Hilfsmitteln im Besonderen, speziell über die
Abgabe von Hörgeräten bei Schwerhörigkeit ( Art. 21 Abs. 1-4 IVG ; Art. 2 Abs. 2 und 4
HVI , Ziff. 5.07 HVI-Anhang) zutreffend dargelegt. Richtig sind auch die Ausführungen
zum Verfahren der Hörgeräteabgabe gemäss Rz 5.07.01 des Kreisschreibens des BSV über
die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (KHMI) sowie zum seit 1.
April 1999 in Kraft stehenden Tarifvertrag und den Expertenempfehlungen für die
Hörgeräteabgabe, die Preislimiten der drei Indikationsstufen und die dazu ergangene
Rechtsprechung ( BGE 130 V 163 ). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass sich gemäss Art. 2 Abs. 3 HVI der Anspruch auch auf das
invaliditätsbedingt notwendige Zubehör und die invaliditätsbedingten Anpassungen
erstreckt.

E. 3.1
In BGE 130 V 163 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erwogen, dass der durch
das BSV abgeschlossene Tarifvertrag für die Hörgeräteabgabe bundesrechtskonform ist.
Gemäss dieser Rechtsprechung ist im Sinne einer Vermutung davon auszugehen, dass in
der Regel eine den tarifvertraglichen Ansätzen entsprechende Leistungszuerkennung den
Eingliederungsbedürfnissen im Einzelfall Rechnung trägt und zu einer zweckmässigen und
ausreichenden Hörgeräteversorgung führt. Da aber letztlich stets das konkrete
Eingliederungsbedürfnis der versicherten Person massgebend ist, bleibt die gerichtliche
Prüfung, ob die tarifarisch vergüteten Höchstpreise dem invaliditätsbedingten
Eingliederungsbedürfnis im konkreten Einzelfall Rechnung tragen, stets vorbehalten.
Allerdings rechtfertigt sich das Abgehen von der Indikationsstufeneinteilung mit der
Begründung, die tarifarische Hörgeräteversorgung decke das konkrete
Eingliederungsbedürfnis der versicherten Person nicht, nur in Ausnahmefällen. Denn nicht



jedes individuelle Eingliederungsbedürfnis rechtfertigt eine vom Tarifvertrag abweichende
Versorgung. Vielmehr ist ein ausnahmsweises Abgehen vom Tarifvertrag Fällen
vorbehalten, in denen sich die Hörstörung als besonders schwerwiegend oder die
Hörsituation als sehr komplex darstellt. Davon kann mit Blick auf das ebenfalls ins
Indikationenmodell eingeflossene Verhältnismässigkeitsprinzip umso weniger ausgegangen
werden, je geringer die audiologisch fassbare Hörstörung ist. Die Vorinstanz hat diese
Rechtsprechung (vgl. auch SVR 2005 IV Nr. 5 S. 17 [Urteil G. vom 17. Mai 2004, I
547/03], Urteil K. vom 17. Juni 2004, I 167/04) im Wesentlichen zutreffend dargelegt.
Darauf wird verwiesen.

E. 3.2
Die Versicherte ist unstreitig in die Indikationsstufe 3 einzureihen, dies entsprechend dem
Ergebnis des regel- und verfahrenskonform erfolgten Abklärungsverfahrens. Sie macht
jedoch wie schon vor Vorinstanz geltend, sie sei auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit als
Bibliotheksassistentin am Infodesk der Fachbibliothek für X.________ an der Hochschule
Y.________ auf eine Fernbedienung angewiesen. Das Infodesk sei Ansprechstelle für
Fragen der Bibliotheksbenützer zu Literatursuche, Computerbenützung usw. Manche
Fragenden würden sehr leise sprechen, viele seien englischsprechend. Durchschnittlich
erfolgten rund 120 Anfragen von Benutzern täglich, wobei rund die Hälfte zu leise spreche,
was eine Anpassung der Lautstärke erfordere. Daneben erledige sie weitere
Bibliotheksarbeiten wie die Bedienung des Telefons. Das Infodesk liege beim Eingang, und
die Türen gegen den Innenhof des Gebäudes stünden offen. Nebenan liege ein Hörsaal.
Wegen des wechselnden und zeitweise sehr hohen Lärmpegels, insbesondere während der
Pausen zwischen den Vorlesungen, dem Publikumsverkehr und der Erteilung mündlicher
und telefonischer Auskünfte sei sie darauf angewiesen, die Hörgeräte sehr schnell und
präzise umstellen zu können, was nur mit einer Fernbedienung möglich sei.

E. 3.3
Zunächst ist festzuhalten, dass der Mehrbetrag (Fr. 2'750.25) für die angepassten Hörgeräte
(Fr. 7'672.95) gegenüber dem zugesprochenen Betrag gemäss Indikationsstufe 3 (Fr.
4'922.70, jeweils inkl. MWSt) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht
allein aus den Mehrkosten für die Fernbedienung resultiert: Die Fernbedienung allein kostet
Fr. 740.- plus MWSt von Fr. 56.25. Die restlichen Mehrkosten von Fr. 1'954.- ergeben sich
daraus, dass sich die Beschwerdeführerin für Hörgeräte entschieden hat, deren Preis über
dem tarifarischen Ansatz der Indikationsstufe 3 liegt. Warum sie für die Ausübung ihrer
Tätigkeit ein über Indikationsstufe 3 hinausgehendes Hörgerät benötige, bringt sie jedoch
nicht vor; diesbezüglich ergibt sich auch nichts aus den Akten. Soweit die
Beschwerdeführerin mehr als die Kosten für die Fernbedienung erstattet haben will, ist ihr
Rechtsbegehren von vornherein unbegründet.

E. 4
Was die Notwendigkeit der Fernbedienung anbelangt, kann von einer invaliditätsbedingten
Notwendigkeit für die Ausübung ihres Berufes am Informationsschalter einer
Fach-Bibliothek an der Hochschule Y.________, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt
hat, nicht gesprochen werden. Die Fernbedienung als Zubehör der Hörgeräte ist daher hier
nicht invaliditätsbedingt im Sinne von Art. 2 Abs. 3 HVI . Vielmehr ist der Versicherten in
Nachachtung ihrer Schadenminderungspflicht ( BGE 123 V 233 Erw. 3c, 113 V 28 Erw. 4a
mit Hinweisen, AHI 2001 S. 277) zuzumuten, dass sie die Lautstärke bei Veränderungen



des Geräuschpegels, beispielsweise während den Pausen zwischen den Vorlesungen oder
bei leise sprechenden Bibliotheksbenutzern, am Gerät selbst reguliert. Dafür, dass ihr dies
auch bei häufiger Anpassung der Lautstärke invaliditätsbedingt nicht möglich wäre, liegen
keine Anhaltspunkte vor. Im Übrigen führte Dr. med. A.________ in der Expertise 1 vom
16. Oktober 2003 aus, die manuellen Fähigkeiten seien normal (vgl. demgegenüber den
Fall, da ein Versicherter auf Grund seiner Einhändigkeit nicht in der Lage war, das Gerät
direkt zu bedienen: SVR 2004 AHV Nr. 18 S. 54 [Urteil P. vom 4. Mai 2004, H 150/01]).
Schliesslich begründet auch der Wunsch nach einer "möglichst unauffälligen"
Lautstärkeregulierung kein spezifisches invaliditätsbedingtes Eingliederungsbedürfnis, das
ein ausnahmsweises Abgehen vom Tarifvertrag rechtfertigte. Unter diesen Umständen
besteht auch kein weiterer Abklärungsbedarf und es kann offen bleiben, ob die von der
Versicherten angeschaffte Funkuhr mit Blick auf andere, zu einem günstigeren Preis
erhältliche Fernbedienungen überhaupt dem Erfordernis der Einfachheit entspräche.

E. 5
Daraus, dass die Versicherte bereits früher von der Invalidenversicherung mit einer
Fernbedienung versorgt worden war, kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten: Eine
Neubeurteilung des Hilfsmittelanspruchs gestützt auf die mit dem Tarifvertrag für die
Hörgeräteabgabe eingeführte neue Verwaltungspraxis, welche in BGE 130 V 174 Erw.
4.3.4 für gesetzeskonform befunden wurde, ist ex nunc et pro futuro zulässig ( BGE 111 V
170 Erw. 5b). Eine Anpassung an die neue Rechtspraxis wäre dann nicht vorzunehmen,
wenn diese den Erfolg einer laufenden Eingliederungsmassnahme gefährden würde ( BGE
105 V 146 ). Davon kann bei der Beschwerdeführerin nicht gesprochen werden. Ihre letzte
Hörgeräteanpassung erfolgte 1997; seither hat sich ihre berufliche Situation unteranderem
mit der Aufnahme einer neuen Arbeitsstelle wesentlich verändert.

Die Beschwerdeführerin macht zu Recht auch nicht ein wohlerworbenes Recht geltend, das
unter dem Schutz der Eigentumsgarantie stehe und nach Treu und Glauben zu respektieren
sei. Denn nach der Rechtsprechung besteht ein wohlerworbenes und damit unentziehbares
Recht auf eine Leistung des Bundessozialversicherungsrechts - oder auf eine bestimmte
Höhe einer solchen - nur dann, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht, also den
Anspruch ein für allemal festlegt und von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung
ausnimmt ( BGE 124 V 275 Erw. 2b, 108 V 119 Erw.5). Auch das ist hier nicht der Fall.

E. 6
Damit ist die von der IV-Stelle verfügte, vorinstanzlich bestätigte Beschränkung der
Kostenübernahme für die Hörgeräteversorgung der Versicherten auf Fr. 4'922.70 gemäss
dem Höchstbetrag der Indikationsstufe 3 rechtens. Aktenergänzungen erübrigen sich.

E. 7
Das Verfahren ist kostenlos ( Art. 134 OG ).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
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